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Hiermit erklären wir, dass die Verpackungsmaterialien und Etiketten sämtlicher Produkte, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, den folgenden rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Einhaltung 
EuPIA Leitlinie beschränkt sich auf bedruckte Kartons. 
 
Verpackungsmaterial und produktberührende Etiketten 

EU-Gesetzgebungs- Nr. Beschreibung 

1935/2004/EG in der geltenden 
Fassung (i.d.g.F.) 

Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu 
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. 

2023/2006/EG (GMP) i.d.g.F. Verordnung über gute Herstellungspraxis für Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen. 

10/2011/EG (PIM) i.d.g.F.  
(für Materialien aus Kunststoff) 

Kunststoffverordnung über Materialien und Gegenstände aus 
Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen. 

EuPIA Leitlinie (i.d.g.F.) Leitlinie für Durchfarben ohne direkten Lebensmittelkontakt. 

94/62/EG (i.d.g.F.) Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
hinsichtlich Grenzwerte bezüglich Schwermetallen. 

1907/2006 (i.d.g.F.) 
 

Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH). 

Migration 
Bei Verpackungen, die für den Lebensmittelkontakt geeignet sind, liegt die Migration bei 
spezifikationsgemäßer Anwendung unter den gesetzlichen Grenzwerten. Eine Prüfung erfolgt gemäß 
Verordnung (EU) Nr. 10/2011. 
 
Spezifikationen zum vorgesehenen Verwendungszweck  
Arten von Lebensmittel, die mit dem Material in Berührung kommen sollen: 

✓ Obst und Gemüse (unzerkleinert, vor der Verwendung zu waschen) 
 
Rückverfolgbarkeit 
Die Rückverfolgbarkeit wird mit Hilfe folgender Informationen gewährleistet: Chargennummer 
 
Die Konformität wurde festgestellt mittels: 
Lieferantenbestätigungen, die belegen, dass die Verpackungen/ Etiketten für den Kontakt mit Lebensmitteln 
bestimmt sind und den definierten Anforderungen gemäß o.g. Verordnungen entsprechen. 

Anwendungen des Kunden, die dem angegebenen Anwendungsbereich nicht entsprechen, obliegen allein 
dem Kunden und befinden sich nicht in unserem Einflussbereich. 

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Diese schriftliche Erklärung wird bei 
wesentlichen Änderungen sowie bei neuem Wissensstand aktualisiert. 
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